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Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Praxmarer, Aumayr 

haben an mich eine schriftliche Anfrage, betreffend be­

denkliches Verhalten eines Notars, gerichtet und folgende 

Fragen gestellt: 

"1) Halten Sie ein Verhalten wie das oben beschriebene des 

Notars Sch. für mit der Ehre und Würde des Notariats­

standes vereinbar? 

2) Ist die zuständige Notariatskammer diesbezüglich be­

reits tätig geworden und wenn ja, zu welchem Ergebnis 
ist sie gelangt?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1: 

Die Beurteilung der Frage, ob ein Notar durch ein schuld­

haftes Verhalten eines Handlung gesetzt hat, die geeignet 

ist, die Ehre .oder Würde seines Standes zu beeinträch­

tigen, und damit eine Standespflichtverletzung begangen 

hat, ist gemäß § 155 A.bs 2 Notariatsordnung in bestimmten 

Fällen dem Oberlandesgericht als Disziplinargericht und 

sonst der Notariatskammer übertr.ag(~n. Eine solche Beur­

teilung setzt aber jedenfalls voraus, daß der rechtlich 
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relevante Sachverhalt klargestellt und dem Beschuldigten 

Gelegenheit gegeben wird, zu dem gegen ihn erhobenen Vor­

wurf Stellung zu nehmen. 

Zu 2: 

Eine im kurzen Weg eingeholte Auskunft der Oberösterrei­

chischen Notariatskammer hat ergeben, daß der in der An­

frage dargestellte Sachverhalt bisher nicht zur standes­

rechtlichen Beurteilung anhängig gemacht worden ist. Ich 

habe daher veranlaßt, daß eine Kopie der Anfrage und mei­

ner Antwort hierauf der Oberösterreichischen Notariats­

kammer zur Prüfung und allfälligen weiteren Veranlassung 

übermittelt wird. 
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